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überschätzt wird - kann erzielen, was ei ne
hoffentlich stetig wachsende Bewe gung
zu erreichen vermag.

quer: Wir danken Euch für das In -
terview und wünschen viel Erfolg und
Unterstützung!

Hinweise: Den Bündnis-Aufruf, Unter -
zeichnungs- und Unterstützungsmög lich -
keiten finden sich unter www. sanktions-
moratorium.de.

Die Broschüre „Wer nicht spurt, kriegt
kein Geld …“ kann auch als Druck -
exemplar bestellt werden, bitte Mail an:
jfreier@gmx.com

Fußnoten:
[1] Zu den Beteiligten und ihren Vor stel lungen
siehe Rubrik „Bündnis“ unter: www.sanktions-
moratorium.de
[2] Die AG SANKTIONEN DER BERLI NER KAM PAG -
NE GEGEN HARTZ IV hatte im November 2008 mit
der Veröffentlichung ihrer Befragungsergebnisse
zur Sank tions praxis auf die gravierenden Folgen
der häu fig willkürlich verhängten Sanktionen hin -
gewiesen und ein Aussetzen des Sanktions -

paragraphen gefordert. Die Broschüre „Wer nicht
spurt, kriegt kein Geld. Sanktionen gegen Hartz-
IV-Beziehende - Erfahrungen, Analysen, Schlus-
sfolgerungen“ steht als pdf-Datei unter:
www.hartzkampagne.de in der Rubrik „Sanktio-
nen“.
[3] Die unterschiedlichen Zielvorstellungen der
Bündnismitglieder im Blick, sprechen die beiden
Interviewten hier zuerst für die AG Sanktionen.
[4] Nur bei Totalsanktionen sind unter be -
stimmten Bedingungen geringfügige Ab mil -
derungen möglich, aber die wenigsten Betroffe-
nen wissen davon.
[5] Eine Kurz-Information zu dem Vor schlag gibt
es hier:
www.sanktionsmoratorium.de/html/themen/the-
men_text_2.php?zid=214
Zur vollständigen Studie von VOLKER BAETHGE-
KINSKY, PETER BARTELHEIMER, ALEXANDRA

WAGNER, JUDITH AUST, TILL MÜLLER-SCHOELL

(2008),  Arbeitsmarkt po litik: Nachsteuern oder
neu orientieren? - Anstöße für eine überfällige
Debatte, siehe hier: www.otto-brenner-shop.de/
uploads/ tx_mplightshop/AH55.pdf
[6] Die Zahlen sind der Antwort (Druck sache
17/1837 vom 26.05.2010) auf eine Kleine Anfra-
ge zu entnehmen, siehe hier: http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/17/018/1701837.pdf
[7] Im IAB-KURZBERICHT 10/2010 werden Zwi-
schenergebnisse aus einem laufenden Projekt zu
Sanktionen vorgestellt. Dem Be richt liegen „Be-
funde aus 26 Intensiv inter views mit Fachkräften“
(S. 2) aus ARGEn und Optionskommunen zu-

grunde. Thema: Sanktionen gegen jene „Ziel-
gruppe der Ar beitsmarktpolitik, die besonders
scharf und vergleichsweise häufig sanktioniert
wird: Arbeitslose Hilfebedürftige im Alter von 15
bis 24 Jahren.“ (S. 1) 
Die Interviews ergaben unter anderem, dass die
scharfen Sanktionen eher negativ beur teilt wur-
den.
Vgl. http://doku.iab.de/ kurzber/2010/kb1010.pdf
[8] KOS steht für KOORDINIERUNGSSTELLE GE-
WERKSCHAFTLICHER ARBEITSLOSEN GRUP PEN; sie
ist eine der 115 Erstunterzeich ner Innen des Auf-
rufs.
[9] Die Arbeitshilfe kann aus der Rubrik „Wie
kann ich weiter unterstützen“ auf www.sankti-
onsmoratorium.de herunterge laden werden.
[10] Das INSTITUT FÜR DIE ZUKUNFT DER ARBEIT

(IZA) in Bonn tritt unverblümt für Workfare ein
und hat in einem Gutachten für das Bundeswirt-
schaftministerium dar ge legt, wie die „Bürgerar-
beit“ gesellschafts fä hig gemacht werden könnte.
Siehe: IZA RESEARCH REPORT NO. 18 Umsetzung
des Workfare-Ansatzes im BMWi-Modell für eine
existenzsichernde Beschäftigung, Au toren: WER-
NER EICHHORST, HILMAR SCHNEIDER, Mai 2008
[Hilmar Schneider ist Direktor Arbeitsmarkpoli-
tik beim IZA], URL: www.iza.org/en/webcon-
tent/publications/reports/report_pdfs/iza_re-
port_18.pdf oder www.bmwi.de/BMWi/Redakti-
on/PDF/I/iza-umsetzung-workfare,property=pdf,
bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
[11] Siehe: http://dip21.bundestag.de/ dip21/btd/
17/018/1701837.pdf

Strafen statt fördern?
Bestraft („sanktioniert“) werden alle

‚unentschuldbaren‘ Fehler von Erwerbs -
losen. Das Arbeitsamt (die SGB-III-Be -
hörde Bundesagentur für Arbeit, BA)
sperrt für eine Zeit von ein bis zwölf Wo -
chen die komplette Leistung (§ 144
SGB III). Bei Hartz IV werden (von der
SGB-II-Behörde) die Leistungen in ei nem
Umfang von 10 bis 100% gekürzt (§ 31
SGB II).

Die Logik der Strafen grob verein facht:
sie setzen weniger hart ein bei mehr oder
weniger leichten Vergehen (zu spät ge-
meldet, Termin nicht eingehalten) und
strafen am härtesten, wenn Arbeits -
losigkeit mutwilligt erzeugt oder ver -
längert wurde (auf Jobangebot des Amtes
nicht reagiert, Job hingeschmis sen). Ge-

straft werden darf aber ei gent lich nur,
wenn Erwerbslose im je weiligen Einzel -
fall keinen „wichtigen Grund“ für ihr
Verhalten hatten. [2]

Sperrzeiten bei Alg-1-Bezug

Im Bereich des Alg I ist es den Ämtern
gelungen, die Zahl der Sperrzeiten von
knapp 530.000 (in 2006) auf 843.000 (in
2009) hochzutreiben. Die Zunahme um
rund 300.000 kam in disem Zeitraum bei -
nahe ausschließlich über Zuwächse bei
der ver spä teten Arbeitslosmeldung
(+ 190.000) und bei den Meldeversäum -
nissen (+ 90.000) zustande. Bei anderen
Anlässen blieben die Sanktionswerte im
Zeitraum 2006 bis 2009 eher kons tant:
Monatlich wurden rund 2.000 Er werbs lo -
se wegen „Arbeitsablehnung“ und rund

15.000 wegen „Arbeitsaufgabe“ bestraft.
(Alle Werte aus [1], S. 5)

Müheloses Sanktionieren?

Erhielten im Sommer 2003 monatlich
noch rund 16.000 Erwerbslose nach „Ar -
beitsablehnung“ eine Sperre, fällt auf,
dass dieser Wert inzwischen in sich zu -
sammenge fallen ist. Heute macht es sich
die BA mit dem Kürzen leichter. Denn
muss sie, um einen Sanktionsanlass we -
gen Arbeitsablehnung zu provozieren,
erst selbst ein Stellenver mitt lungs ange -
bot losschicken, kommt sie über die
Kon trol le von Meldeauflagen und der
sofortigen Arbeitsuchendmeldung auch
ohne eigene Vermitt lungsan stren gun gen
zu Leistungsein sparungen. In 2009 wur-
den nur noch 2,5 Prozent aller Sperren

Strafende Ämter:

Immer auf die Kleinen
In beinahe unvorstellbarer Zahl ver hängen die Arbeitsämter und Alg-II-Behörden Sanktionen. Im Bereich von Alg 1 und

Alg II jeweils pro Jahr zwischen 700.000 und 850.000. Dabei fällt auf, dass Erwerbslosen ganz über wiegend Verstöße gegen ge-
setzliche Verfahrensregeln (Melderegeln und Eingliederungsvereinbarung) vorge halten werden. Besonders und über -
proportional werden junge Erwerbs lo se (unter 25 Jahren) ins Visier genom men. Weiter fällt auf, wie erfolgreich die Gegen-
wehr Erwerbsloser bei Sank tionen ist - wo sie denn stattfindet. [1]
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wegen „Arbeitsablehnung“ verhängt
(2006: 4,5%). Die Bundesagentur be-
treibt ein ‚müheloses Sanktionieren‘.
Dabei spielen ihr offenbar die Krise und
Ar beit geber in die Hände. Die Sperrzei-
ten nach „Ar beitsaufgabe“ nahmen in
dem mit ei ner wachsenden Zahl von Ent-
lassungen ver bundenen Krisenjahr 2009
um im mer hin 25.000 zu. Das erklärt sich
leicht aus den Erfahrungen der offenen
Beratung der Arbeitslosenselbsthilfe Ol-
denburg: Viele ArbeitnehmerInnen un-
terzeichnen - ob wohl das Jobende vom
Arbeitgeber be trieben wurde - einen
Aufhe bungs ver trag. So fangen sie
sich wegen ‚Mitwir kung am Ent-
stehen ihrer Ar beits losig keit‘
die 12-Wochen-Sperre. Er-
gebnis: Wenn Arbeitgeber
mehr entlassen, neh men die
Sper  ren gegen Ar beits  lose
zu.

Und die Gegenwehr?

Während die Zahl der
Sperrzeiten von 2006 bis
2009 um rund 60% zu-
nahm, stieg die Zahl der
von der BA als „er le digt“
bezeichneten Widersprü che
le dig lich um gut 20% (von
62.000 in 2006 auf 76.000 in
2009) [1, S. 6]. Nach den vorge-
legten Zahlen waren Erwerbslose
mit ihren Widersprüchen zu rund 40%
erfolgreich.

Die immense Zunahme der Sperrzeiten
bei eher geringem An wach sen der Zahl
der erle digten Widersprüche lässt vermu -
ten, dass sich Erwerbslose eher weniger
oft gegen die Sanktionen wehren. Diese
Vermutung ist aus den vorliegenden Zah -
len aber nicht ab schließend zu beurteilen.
Dafür spräche zumindest, dass die Zahl
der erledigten Klagen zu Sperrzeiten
rück läufig war, von knapp 28.000 (2006,
davon gut 1.200 erfolgreich) auf nur gut
19.500 (2008, davon 900 erfolg reich).

Sanktionen bei Alg II

Alg-II-Behörden sprechen seit 2007
monatlich über 60.000 Sanktionen aus,
insgesamt jährlich zwischen 784.000
(2007) und 733.000 (2009). Überwie gend
werden auch hier Melde ver säum nis se (et-
was mehr als 400.000 jähr lich) und Ver-
stöße gegen die Ein glie derungs verein -
barung (ca. 130.000 jähr lich) ge ahndet.
Auch der Abbruch von Arbeit oder Maß-
nahmen fällt ins Ge wicht (jähr lich ca.
130.000, in 2009 ‚nur‘ 100.000), während
die Zahl der Sankti o nen nach Verweige-

rung zumutbarer Ar beit ver schwindend
ist (jährlich ca. 14.000).

Fazit: Gäbe es die - in sehr vielen Fäl len
mit gutem Grund - als schikanös und un-
zumutbar empfundenen Maßnahmen nicht
und gäbe es im Bereich des SGB II die en-
gen Verfahrenspflichten für Leis tungs -
beziehenden nicht, dann blieben von den
Jahr für Jahr ausgesprochenen 700.000
Sank tionen keine 100.000 übrig.

Besonders im Visier: 
Junge Arbeits lose

Während rund drei bis vier Prozent al -
ler 25- bis 50-jährigen und nur wenig
mehr als ein Prozent aller 50- bis 65-jäh -
ri gen arbeitslosen Alg-II-Beziehenden
lau fend mit mindestens einer Sanktion
‚ver sehen‘ sind, schleppen durchgängig
zwi schen neun und zehn Prozent aller Ar -
beitslosen zwischen 15 und 25 Jahren ei -
ne Sanktion ‚mit sich rum‘.

Fast 40% al ler Sanktionen im Bereich
des SGB II treffen junge Erwerbslose
(U25), dabei erfolgen wieder rund 40%
aller Leistungskürzungen nach ei nem
Melde versäumnis. Damit treffen die
Stra fen die Grup pe der Arbeitslosen un-
ter 25 Jahren weit überproportional.
Nach An gaben der BA machen diese nur
12% al ler Arbeitslosen im Alg-II-Bezug
aus (Juni 2010 [3]). Aus der Antwort der
Bundesregierung an die Linksfraktion
[1, S. 2] geht zudem hervor, dass über

60% aller Kürzungen auf Null die Per -
sonen gruppe der unter 25-jährigen tref-
fen.

Widerspruch lohnt sich!

Angesichts dieser hohen Zahl ver häng -
ter Sanktionen mögen rund 70- bis 80.000
dagegen gerichteter Wider sprü che als ge-
ring erscheinen. Eine Erfolgs quote von
rund 36% in den Jah ren 2007 bis 2009
sollte ermutigen, häu fi ger und fundiert zu
widersprechen. In diesen Jah ren mussten
jährlich rund 30.000 Sank ti onen zurück-

genommen werden. Diese Erfolgszah-
len dürften nach meinen Er fahrung

aus baufähig sein. Die Zahl der er-
folgreichen Klagen gegen Sank-

tionen stieg jedenfalls von 516
(2006) auf 3.748 (2008) und
3.535 (2009).
Erwerbslose, Initiativen und
Bera tungsstellen könn  ten
mit Wider spruchs kampag -
nen Sanktionen bekämp-
fen und so einen tatkäfti-
gen Beitrag zum Erfolg der
Anstrengungen für ein
Sanktions mo ratorium und

ein grund sätzliches Über -
denken der heutigen Sank-

tionspraktiken gegen Erwerbs-
lose leisten. Zudem könn ten vie-

le Sank tionen sicher vermieden
werden, wenn viel mehr Erwerbs lose

wüss ten, dass bei Vorliegen eines
„wich tigen Grundes“ Sanktionen unzu -
lässig sind. Auch dazu könnte eine Info-
Kam pagne vor Ort beitragen.

Guido Grüner

[1] Der Artikel bezieht sich vor allem auf ei-
ne Übersicht zu Sperrzeiten und Sankti o nen
im Bereich von Arbeitslosenver si cher ung
und Hartz IV, die die Bundesregierung auf
Anfrage der Fraktion der Linken vor ge legt
hat. Gefragt wurde nach den Sanktio nen in
den Jahren 2005 bis 2009. (Im Inter net un-
ter http://dip21.bundestag.de/dip21/ btd/
17/018/1701837.pdf)
[2] Die Sanktionsmechanismen können hier
nicht de tailliert erklärt werden. Ausführlich
zu Sperrzeiten des SGB III: Leitfaden für
Arbeitslose (Ausg. 2009), Fachhochschul -
verlag Frank furt/M., S. 256 - 335, darin
„Wichtiger Grund von A - Z“, S. 321 - 335.
Aus führ lich zu Sanktionen des SGB II: UDO

GEIGER: Leitfaden zum Ar beits lo sen geld II,
Fachhochschulverlag Frankf./M., 2009, 
S. 592 - 645.
[3] BA: „Arbeitsmarkt in Zahlen“, Juni
2010, errechnet aus den Angaben auf S. 10.
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